








„In Bezug auf eine Gesamt-Stilllegung des Stadtwaldes sind besonders die 
Zielsetzungen im Körperschaftswald gem. § 46 i.V.m. § 45 Abs. 1 LWaldG, namentlich 
die Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktionen, sowie die in § 1 Abs. 1 LWaldG 
genannte Nutzungsfunktionen des Waldes, im Auge zu behalten. Nutz-, Schutz- und 
Erholungsfunktionen des Waldes sind grundsätzlich gleichrangig und gleichwertig 
(Dipper, LWaldG, Juni 2018, § 45, Rn. 5). Der Körperschaftswald erfüllt diesbezüglich 
eine Funktion der allgemeinen Daseinsvorsorge (Dipper, § 45, Rn. 5; BVerfG, Urt. V. 
31.5.1990, NVwZ 1991, 53). Zum einen ist der Waldbesitzer gemäß § 12 LWaldG 
verpflichtet, den Wald nachhaltig, pfleglich, planmäßig und sachkundig zu 
bewirtschaften. Diese Grundpflichten können bei einer derart großen Waldstilllegung 
nicht mehr ausreichend erfüllt werden. Zum anderen erfolgt keinerlei forstliche Nutzung, 
sodass die in § 1 Nr. 1 LWaldG normierte Nutzungsfunktion ins Leere läuft.
Den Gemeinden ist zwar grundsätzlich ein Ermessensspielraum hinsichtlich der 
Erfüllung der Zielsetzungen im Körperschaftswald einzuräumen. Denn der 
Körperschaftswald ist Teil des Gemeindevermögens und fällt somit unter die 
gemeindlichen Selbstverwaltungsangelegenheiten, Art. 28 GG i.V.m. Art. 71 LV (Dipper, 
LWaldG, Vor. § 46, Rn. 2). Diese Selbstverwaltung erfolgt jedoch im Rahmen der 
Gesetze gemäß Art. 71 Abs. 1 Satz 2 LV, demnach auch im Rahmen der Vorschriften 
des LWaldG und der GemO. Ebenso wie im Landeswaldgesetz (oben beschrieben) ist 
auch in § 91 Abs. 2 Satz 1 GemO BW die Verpflichtung einer wirtschaftlichen und 
pfleglichen Verwaltung der Vermögensgegenstände, mithin des Waldes, normiert.  
Zuständige Aufsichtsbehörde hinsichtlich der Verwaltung des Gemeindevermögens 
„Wald“ ist nicht nur die Forstdirektion Freiburg, sondern auch das Regierungspräsidium 
Karlsruhe, § 119 Satz 1 GemO BW.“ 






